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Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung 
 
Teil A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Haftpflichtversicherung. 
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- Abschnitt A1 gilt für die allgemeinen und besonderen Risiken aus Halten, Besitz und Gebrauch von Wasser-
fahrzeugen. 

- Abschnitt A2 gilt für Gewässerschäden und Schäden nach Umweltschadengesetz (besondere Umweltrisiken). 

- Abschnitt A3 gilt für Forderungsausfallrisiken. 

 
Die gemeinsamen Bestimmungen zu Teil A enthalten Regelungen zum Abtretungsverbot, zur Prämienregulierung und 
zur Prämienangleichung. 
 
Teil B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien.  
 

- Abschnitt B1 regelt Beginn des Versicherungsschutzes und Prämienzahlung.  

- Abschnitt B2 regelt Dauer und Ende des Vertrags/ Kündigung. 

- Die Abschnitte B3 und B4 enthalten Obliegenheiten des Versicherungsnehmers und weitere Bestimmungen. 

 

Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der Versicherungsschein und seine Nach-
träge. 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Abschnitt A1 – Privates Wasserfahrzeughalter-Haft-
pflichtrisiko 

A1-1 Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten         (ver-
sichertes Risiko) 

A1-1.1 Versichert ist 
A1-1.1.1 im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
aus Halten, Besitz und Gebrauch von Wasserfahr-
zeugen, die 
(1) ausschließlich zu privaten Zwecken oder 
(2) zur gelegentlichen unentgeltlichen Vermietung 

ohne Berufsbesatzung 
verwendet werden und deren Standort in Europa 
liegt. 

A1-1.1.2 die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers als verantwortlicher Führer eines gemieteten 
oder gecharterten, nur zu privaten Zwecken genutz-
ten Wasserfahrzeugs.  
(Skipper-Haftpflichtversicherung) 

 Voraussetzungen für die Gewährung des Versiche-
rungsschutzes sind: 
- der Miet-/Chartervertrag muss auf den Namen 

des Versicherungsnehmers ausgestellt sein; 
- die Dauer der Nutzung eines gemieteten/gechar-

terten Wasserfahrzeugs darf nachweislich pro 
Versicherungsjahr 30 Tage nicht überschreiten. 
Dies gilt auch, wenn in einem Versicherungsjahr 
mehrere Wasserfahrzeuge gemietet oder ge-
chartert werden. Ab dem       31. Tag der Nutzung 
eines gemieteten/gecharterten Wasserfahrzeugs 
entfällt der Versicherungsschutz, es sei denn, es 
wird eine Verlängerung beantragt; 

- Versicherungsschutz besteht ausschließlich für 
das Führen von Motor- oder Segelbooten mit ei-
ner Motorleistung bis zu 73,55 KW (100 PS) und 

von Segelbooten mit einer Segelfläche bis zu  40 
qm (Standardsegelfläche am Wind) erweitert auf 
die KW-Leistung bzw. Segelfläche des über die-
sen Vertrag versicherten Wasserfahrzeugs. 

Generell nicht versichert ist das Führen von Wasser-
motorrädern. 
Generell nicht versichert sind Schäden an gemiete-
ten/gecharterten Wasserfahrzeugen. 
Der Geltungsbereich der Skipper-Haftpflichtver-si-
cherung ist auf Europa und das gesamte Mittelmeer 
begrenzt. 
Die Leistungspflicht des Versicherers besteht nur in-
soweit, als nicht ein anderer Versicherer zur Ersatz-
leistung verpflichtet ist oder herangezogen werden 
kann. 
Die Höchstersatzleistung beträgt im Rahmen der 
Versicherungssumme für Schäden durch gemietete 
oder gecharterte Wasserfahrzeuge 1 Mio. Euro und 
stellt gleichzeitig die Höchstersatzleistung für alle 
Versicherungsfälle eines Jahres dar.   

A1-1.2 Führen ohne vorgeschriebene behördliche Erlaubnis 
Die in A1-1.1 genannten Wasserfahrzeuge dürfen 
nur von einem berechtigten Führer gebraucht wer-
den. Berechtigter Führer ist, wer das Wasserfahr-
zeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberech-
tigten gebrauchen darf.  
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu 
sorgen, dass das Wasserfahrzeug nicht von einem 
unberechtigten Führer gebraucht wird.  
Der Führer des Wasserfahrzeugs darf das Wasser-
fahrzeug nur mit der erforderlichen behördlichen Er-
laubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, dafür zu sorgen, dass das Wasserfahrzeug 
nicht von einem Führer benutzt wird, der nicht die er-
forderliche behördliche Erlaubnis hat. 
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Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Oblie-
genheiten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Ver-
letzung von Obliegenheiten). 

A1-2 Regelungen zu mitversicherten Personen und 
zum Verhältnis zwischen den Versicherten (Ver-
sicherungsnehmer und mitversicherten Perso-
nen) 

A1-2.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
A1-2.1.1 des Schiffsführers (Kapitän) in dieser Eigenschaft; 
A1-2.1.2 der Schiffsmannschaft und sonstigen Angestellten 

und Arbeitern aus der Ausführung ihrer dienstlichen 
Verrichtungen für den Versicherungsnehmer; 

A1-2.1.3 der sonstigen zur Bedienung des Wasserfahrzeugs 
berechtigten Personen. 

 Bei Wassermotorrädern gelten Ansprüche zwischen 
dem verantwortlichen Schiffsführer und Mitfahrern 
(Sozius) oder der sonst zur Bedienung des Fahrzeu-
ges berechtigten Personen untereinander als ausge-
schlossen.  
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschä-
den, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers 
gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das glei-
che gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beam-
tenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder in-
folge des Dienstes Angehörigen derselben Dienst-
stelle zugefügt werde. 

A1-2.2 Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Ver-
tragsbestimmungen sind auf die mitversicherten Per-
sonen entsprechend anzuwenden. Dies gilt nicht für 
die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung 
(A1-9), wenn das neue Risiko nur für eine mitversi-
cherte Person entsteht. 

A1-2.3 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Ri-
sikobegrenzungen oder Ausschlüsse in der Person 
des Versicherungsnehmers oder einer mitversicher-
ten Person vorliegen, entfällt der Versicherungs-
schutz sowohl für den Versicherungsnehmer als 
auch für die mitversicherten Personen. 

A1-2.4 Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf 
nur der Versicherungsnehmer ausüben. Für die Er-
füllung der Obliegenheiten sind sowohl der Versiche-
rungsnehmer als auch die mitversicherten Personen 
verantwortlich. 

A1-3 Versicherungsschutz, Versicherungsfall 
A1-3.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der 

Versicherungsnehmer wegen eines während der 
Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Scha-
denereignisses (Versicherungsfall), das einen Per-
sonen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermö-
gensschaden zur Folge hatte, aufgrund  

g e s e t z l i c h e r 
H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n 
p r i v a t r e c h t l i c h e n   I n h a l t s 

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch 
genommen wird. 

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge 
die Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden 
ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die 
zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an. 

A1-3.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, 
auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche han-
delt, 
(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus 

Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Scha-
densersatz statt der Leistung; 

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die 
Nacherfüllung durchführen zu können; 

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsge-
genstands oder wegen des Ausbleibens des mit 
der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges; 

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Ver-
trauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Ver-
zögerung der Leistung; 

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung treten-
der Ersatzleistungen.  

A1-3.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, 
soweit sie aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung 
oder Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen. 

A1-4 Leistungen der Versicherung und Vollmacht des 
Versicherers 

A1-4.1 Der Versicherungsschutz umfasst 
- die Prüfung der Haftpflichtfrage; 
- die Abwehr unberechtigter Schadensersatzan-

sprüche und 
- die Freistellung des Versicherungsnehmers von 

berechtigten Schadensersatzverpflichtungen. 
Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen 
dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Ge-
setzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder 
Vergleichs zur Entschädigung verpflichtet ist und der 
Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse 
und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne 
Zustimmung des Versicherers abgegeben oder ge-
schlossen worden sind, binden den Versicherer nur, 
soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder 
Vergleich bestanden hätte. 
Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versiche-
rungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versi-
cherer festgestellt, hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch 
des Dritten freizustellen. 

A1-4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Ab-
wicklung des Schadens oder Abwehr der Schadens-
ersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklä-
rungen im Namen des Versicherungsnehmers abzu-
geben. 
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem 
Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche gegen 
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den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer be-
vollmächtigt, den Prozess zu führen. Der Versicherer 
führt dann den Rechtsstreit auf seine Kosten im Na-
men des Versicherungsnehmers.  

A1-4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schaden-
sereignisses, das einen unter den Versicherungs-
schutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge ha-
ben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den 
Versicherungsnehmer von dem Versicherer ge-
wünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die 
gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm beson-
ders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. 

A1-4.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitver-
sicherte Person das Recht, die Aufhebung oder Min-
derung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist 
der Versicherer bevollmächtigt, dieses Recht auszu-
üben. 

A1-5 Begrenzung der Leistungen (Versicherungs-
summe, Jahreshöchstersatzleistung, Serien-
schaden, Selbstbehalt) 

A1-5.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei 
jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versi-
cherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, 
wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere ent-
schädigungspflichtige Personen erstreckt. 

A1-5.2 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung 
eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versi-
cherungsfall (Serienschaden), der im Zeitpunkt des 
ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, 
wenn diese 
- auf derselben Ursache 
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbeson-

dere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang 
 oder 
- auf der Lieferung von waren mit gleichen Män-

geln 
beruhen. 

A1-5.3 Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsneh-
mer bei jedem Versicherungsfall an der Entschädi-
gungsleistung des Versicherers mit einem im Versi-
cherungsschein festgelegten Betrag (Selbstbehalt). 
Auch wenn die begründeten Haftpflichtansprüche 
aus einem Versicherungsfall die Versicherungs-
summe übersteigen, wird der Selbstbehalt vom Be-
trag der begründeten Haftpflichtansprüche abgezo-
gen. A1-5.1 Satz 1 bleibt unberührt. 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt 
der Versicherer auch bei Schäden, deren Höhe den 
Selbstbehalt nicht übersteigt, zur Abwehr unberech-
tigter Schadensersatzansprüche verpflichtet. 

A1-5.4 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten wer-
den nicht auf die Versicherungssummen angerech-
net. 

A1-5.5 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche 
aus einem Versicherungsfall die Versicherungs-
summe, trägt der Versicherer die Prozesskosten im 

Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamt-
höhe dieser Ansprüche. 

A1-5.6 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten 
Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapi-
talwert der Rente die Versicherungssumme oder den 
nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem 
Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag 
der Versicherungssumme, so wird die zu leistende 
Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme 
bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente 
vom Versicherer erstattet. 
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die ent-
sprechende Vorschrift der Verordnung über den Ver-
sicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtver-
sicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalls. 
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der 
Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlun-
gen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente 
die Versicherungssumme oder die nach Abzug sons-
tiger Leistungen verbleibende Restversicherungs-
summe übersteigt, werden die sonstigen Leistungen 
mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungs-
summe abgesetzt. 

A1-5.7 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung 
eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Be-
friedigung oder Vergleich am Verhalten des Versi-
cherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für 
den von der Weigerung an entstehenden Mehrauf-
wand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kos-
ten nicht aufzukommen. 

A1-6 Besondere Regelungen für einzelne private Risi-
ken (Versicherungsschutz, Risikobegrenzungen 
und besondere Ausschlüsse) 
A1-6 regelt den Versicherungsschutz für einzelne 
private Risiken, deren Risikobegrenzungen und die 
für diese Risiken geltenden besonderen Aus-
schlüsse.  
Soweit A1-6 keine abweichenden Regelungen ent-
hält, finden auch auf die in A1-6 geregelten Risiken 
alle anderen Vertragsbestimmungen Anwendung  (z. 
B. A1-4 – Leistungen der Versicherung oder   A1-7 – 
Allgemeine Ausschlüsse). 

A1-6.1 Ziehen von Wasserskiläufern, Wake-Boardern, 
Tubeinsassen und Schirmdrachenfliegern 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers aus dem Ziehen von Wasserski-
läufern, Wake-Boardern, Tubeinsassen und Schirm-
drachenfliegern. 
Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht des 
Wasserskiläufers, Wake-Boarders, Tubeinsassen 
und des Schirmdrachenfliegers. 

A1-6.2 Wasserfahrzeug-Rennen 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers aus der Beteiligung an Wasser-
fahrzeug-Rennen. 
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Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-
sprüche wegen Schäden, die sich bei der Beteiligung 
an Motorboot- und Wassermotorrad-Rennen oder 
bei den damit im Zusammenhang stehenden 
Übungsfahrten ereignen. 

A1-6.3 Allgemeines Umweltrisiko 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtli-
chen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen 
Schäden durch Umwelteinwirkung.  
Schäden durch Umwelteinwirkung liegen vor, wenn 
sie durch Stoffe, Erschütterungen, Geräusche, 
Druck, Strahlen, Gase, Dämpfe, Wärme oder sons-
tige Erscheinungen verursacht werden, die sich in 
Boden, Luft oder Wasser ausgebreitet haben. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-
sprüche aus Gewässerschäden.  
Zu Gewässerschäden und Schäden nach dem Um-
weltschadensgesetz siehe Abschnitt A2 (Besondere 
Umweltrisiken). 

A1-6.4 Abwässer 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Schäden durch Abwässer 
– auch aus dem Rückstau des Straßenkanals. Bei 
Sachschäden gilt dies ausschließlich für Schäden 
durch häusliche Abwässer. 

A1-6.5 Schäden im Ausland 
A1-6.5.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-

cherungsnehmers wegen im Ausland eintretender 
Versicherungsfälle. 

A1-6.5.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-
sprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 
von Personen, die vom Versicherungsnehmer im 
Ausland eingestellt oder dort mit der Durchführung 
von Arbeiten betraut worden sind. Eingeschlossen 
bleiben jedoch Haftpflichtansprüche gegen den Ver-
sicherungsnehmer und den in A1-2.1.1 genannten 
Schiffsführer (Kapitän) aus Arbeitsunfällen und Be-
rufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozial-
gesetzbuches VII unterliegen. 

A1-6.5.3 Aufwendungen des Versicherers für Kosten der ge-
richtlichen und außergerichtlichen Abwehr der von 
einem Dritten geltend gemachten Ansprüche, insbe-
sondere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und 
Gerichtskosten, werden – abweichend von A1-5.4 – 
als Leistungen auf die Versicherungssumme ange-
rechnet. 

A1-6.5.4 Hat der Versicherungsnehmer aus einem Versiche-
rungsfall, für den nach diesem Vertrag Versiche-
rungsschutz besteht, nach vorläufiger Beschlag-
nahme des versicherten Wassersportfahrzeugs, 
durch behördliche Anordnung, eine Kaution, zur Si-
cherstellung von Schadensersatzansprüchen auf-
grund seiner gesetzlichen Haftpflicht, zu hinterlegen, 
stellt der Versicherer dem Versicherungsnehmer den 
erforderlichen Betrag bis zu einer Höhe von 50.000 
Euro zur Verfügung. 

Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu 
leistende Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist 
die Kaution höher als der zu leistende Schadenser-
satz, so ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, 
den Differenzbetrag zurückzuzahlen. Das gleiche 
gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für 
die Durchsetzung nicht versicherter Schadenser-
satzforderungen einbehalten wird oder die Kaution 
verfallen ist. 

A1-6.5.5 Bei Versicherungsfällen in den USA/US-Territorien 
und Kanada oder Ansprüchen, die dort geltend ge-
macht werden, gilt: 
Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem 
derartigen Schaden mit 20 Prozent, mindestens 
2.500 Euro. 
Bei dem Selbstbehalt werden auch die Kosten ge-
mäß A1-6.5.3 berücksichtigt. 

A1-6.5.6 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. 
Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die 
der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, 
gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei ei-
nem in der Europäischen Währungsunion gelegenen 
Geldinstitut angewiesen ist. 

A1-6.6 Schäden im Inland, die im Ausland geltend  ge-
macht werden 
Für Ansprüche aus inländischen Versicherungsfäl-
len, die im Ausland geltend gemacht werden, gelten 
die A1-6.5.3 bis A1-6.5.6. 

A1-6.7 Vermögensschäden 
A1-6.7.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-

cherungsnehmers wegen Vermögensschäden, die 
weder durch Personen- noch durch Sachschäden 
entstanden sind. 

A1-6.7.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-
sprüche wegen Vermögensschäden 
(1) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem 

Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) her-
gestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbei-
ten oder sonstige Leistungen; 

(2) aus planender, beratender, bau- oder montage-
leitender, prüfender oder gutachterlicher Tätig-
keit; 

(3) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisun-
gen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen; 

(4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 
(5) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Rei-

severanstaltung; 
(6) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grund-

stücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen 
Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, 
aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Un-
terschlagung; 

(7) aus Rationalisierung und Automatisierung; 
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(8) aus der Verletzung von gewerblichen Schutz-
rechten und Urheberrechten sowie des Kartell- 
oder Wettbewerbsrechts; 

(9) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, 
Vor- und Kostenanschlägen; 

(10) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als 
ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vor-
stand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat 
oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Auf-
sichtsgremien/Organe im Zusammenhang ste-
hen; 

(11) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen 
oder behördlichen Vorschriften, von Anweisun-
gen oder Bedingungen des Auftraggebers oder 
aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

(12) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch 
z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen; 

(13) aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. 
Geräusche, Gerüche, Erschütterungen). 

A1-6.7.3 Für Vermögensschäden nach A1-6.7 gilt die im Ver-
sicherungsschein angegebene Pauschalversiche-
rungssumme. 

A1-6.8 Schäden an gemieteten Sachen                         
(Mietsachschäden) 
Mietsachschäden sind Schäden an fremden, vom 
Versicherungsnehmer oder von seinen Bevollmäch-
tigten oder Beauftragten gemieteten Sachen und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Ver-si-
cherungsnehmers wegen Mietsachschäden aus-
schließlich an Bootssteganlagen und/oder Bootsein-
stellräumen die, zum Zweck der Unterbringung des 
im Versicherungsschein genannten Bootes, gemietet 
(nicht geleast) oder geliehen wurden.  
Die Höchstersatzleistung beträgt im Rahmen der 
Versicherungssumme für Mietsachschäden an 
Bootssteganlagen/Einstellräumen je Versicherungs-
fall 250.000 Euro, jedoch maximal 500.000 Euro für 
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 
Der Versicherungsnehmer hat von derartigen Schä-
den 250 Euro selbst zu tragen.  

A1-6.9 Beiboote 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Ver-si-
cherungsnehmers aus dem Halten, Besitz und Ge-
brauch von Beibooten bis 10 qm Segelfläche 
und/oder Motorantrieb bis 22,06 KW (30 PS), die zu 
dem im Antrag/Deckungsnote genannten Wasser-
sportfahrzeug gehören und im Zusammenhang mit 
diesem genutzt werden und sich nicht mehr als     10 
Seemeilen vom Mutterschiff entfernen.  
Ansprüche aller mitversicherten Risiken untereinan-
der bleiben ausgeschlossen.  

A1-6.10 Bootsanhänger/Trailer 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Ver-si-
cherungsnehmers aus dem Halten, Besitz und Ge-
brauch von fahrbaren Lagergestellen, Hafenwagen, 

Slipwagen und des nach den Bestimmungen des 
Pflichtversicherungsgesetzes (PflVG) nicht versiche-
rungspflichtigen Spezialanhängers (Trailer) zur Be-
förderung des versicherten Sportbootes, sofern das 
Kennzeichen im Antrag angegeben wurde. 
Die Höchstersatzleistung beträgt im Rahmen der 
Versicherungssumme für Schäden durch Bootsan-
hänger/Trailer je Versicherungsfall 2 Mio. Euro und 
stellt gleichzeitig die Höchstersatzleistung für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres dar.  
Die Leistungspflicht des Versicherers besteht nur in-
soweit, als nicht ein anderer Versicherer zur Ersatz-
leistung verpflichtet ist oder herangezogen werden 
kann. 

A1-6.11 Kostenersatz 
Forderungen aus einer öffentlich-rechtlichen Inan-
spruchnahme gelten bis zu einem Betrag von 20.000 
Euro als mitversichert, sofern es sich um Kosten han-
delt, für die der Versicherungsnehmer als Halter, Be-
sitzer oder Benutzer des im Versicherungsschein be-
zeichneten Wasserfahrzeugs in Anspruch genom-
men wird. 
Nicht versichert sind Forderungen mit Strafcharakter, 
Forderungen aus privatrechtlichen Vereinbarungen 
sowie Kosten für die Nutzung von öffentlichen Ein-
richtungen. 
Die Leistungspflicht des Versicherers besteht nur in-
soweit, als nicht ein anderer Versicherer zur Ersatz-
leistung verpflichtet ist oder herangezogen werden 
kann. 

A1-7 Allgemeine Ausschlüsse 
Falls im Versicherungsschein nicht ausdrücklich et-
was anderes bestimmt ist, sind vom Versicherungs-
schutz ausgeschlossen: 

A1-7.1 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden 
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller 
Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeige-
führt haben. 
A1-2.3 findet keine Anwendung. 

A1-7.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlich-
keit von Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen 
Leistungen 
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller 
Personen, die den Schaden dadurch verursacht ha-
ben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit 
oder Schädlichkeit  
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 
- Arbeiten oder sonstige Leistungen 
erbracht haben. 
A1-2.3 findet keine Anwendung. 

A1-7.3 Ansprüche der Versicherten untereinander 
Ausgeschlossen sind Ansprüche 
(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in A1-

7.4 benannten Personen gegen die mitversicher-
ten Personen, 
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(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern des-
selben Versicherungsvertrags, 

(3) zwischen mehreren mitversicherten Personen 
desselben Versicherungsvertrags 

Diese Ausschlüsse erstrecken sich auch auf Ansprü-
che von Angehörigen der vorgenannten Personen, 
die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 

A1-7.4 Schadenfälle von Angehörigen des Versiche-
rungsnehmers und von wirtschaftlich verbunde-
nen Personen 
Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Ver-si-
cherungsnehmer 
(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit 

ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu 
den im Versicherungsvertrag mitversicherten 
Personen gehören; 
Als Angehörige gelten: 
- Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Le-

benspartnerschaftsgesetzes oder vergleich-
bare Partnerschaften nach dem Recht ande-
rer Staaten, 

- Eltern und Kinder, 
- Adoptiveltern und -kinder, 
- Schwiegereltern und -kinder, 
- Stiefeltern und -kinder, 
- Großeltern und Enkel, 
- Geschwister sowie 
- Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch 

ein familienähnliches, auf längere Dauer an-
gelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder mit-
einander verbunden sind). 

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreu-
ern, wenn der Versicherungsnehmer eine ge-
schäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige 
oder betreute Person ist; 

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der 
Versicherungsnehmer eine juristische Person 
des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein 
nicht rechtsfähiger Verein ist; 

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden 
Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer 
eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditge-
sellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
ist; 

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungs-
nehmer eine eingetragene Partnerschaftsgesell-
schaft ist; 

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenz-
verwaltern. 

Die Ausschlüsse unter (2) bis (6) gelten auch für An-
sprüche von Angehörigen der dort genannten Perso-
nen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft le-
ben. 

A1-7.5 Miete, Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigen-
macht, besonderer Verwahrungsvertrag 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an 
fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, wenn der Versicherungsneh-
mer oder ein Bevollmächtigter oder Beauftragter des 
Versicherungsnehmers diese Sachen gemietet, ge-
least, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigen-
macht erlangt hat oder sie Gegenstand eines beson-
deren Verwahrungsvertrags sind. 

A1-7.6 Schäden an hergestellten oder gelieferten Sa-
chen, Arbeiten und sonstigen Leistungen 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an 
vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelie-
ferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen 
infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leis-
tung liegenden Ursache und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, 
wenn die Schadenursache in einem mangelhaften 
Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teil-
leistung liegt und zur Beschädigung oder Vernich-
tung der Sache oder Leistung führt. 
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, 
wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versi-
cherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der 
Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen 
übernommen haben. 

A1-7.7 Asbest 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, 
die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Er-
zeugnisse zurückzuführen sind. 

A1-7.8 Gentechnik 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, 
die zurückzuführen sind auf  
(1) gentechnische Arbeiten, 
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 
(3) Erzeugnisse, die 

- Bestandteile aus GVO enthalten, 
- aus GVO oder mit Hilfe von GVO hergestellt 

wurden. 

A1-7.9 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 
aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzun-
gen. 

A1-7.10 Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige 
Diskriminierung 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 
aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbe-
handlung oder sonstigen Diskriminierungen. 

A1-7.11 Übertragung von Krankheiten 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen  
(1) Personenschäden, die aus der Übertragung einer 

Krankheit des Versicherungsnehmers resultie-
ren, 
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(2) Sachschäden, die durch Krankheit der dem Ver-
sicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehalte-
nen oder veräußerten Tiere entstanden sind. 

In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn 
der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 

A1-7.12 Senkungen, Erdrutschungen, Überschwemmun-
gen 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschä-
den und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, welche entstehen durch 
(1) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschun-

gen,  
(2) Überschwemmungen stehender oder fließender 

Gewässer. 

A1-7.13 Strahlen 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, 
die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-
hang mit energiereichen ionisierenden Strahlen ste-
hen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder 
Röntgenstrahlen). 

A1-7.14 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, 
die der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte 
Person oder eine von ihnen bestellte oder beauf-
tragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahr-
zeugs oder Kraftfahrzeug-Anhängers verursachen. 
Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen 
an einem Kraftfahrzeug oder Kraftfahrzeug-Anhä-
nger ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, 
wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des 
Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht 
in Betrieb gesetzt wird. 

A1-7.15 Luft- und Raumfahrzeuge, Luftlandeplätze 
Ausgeschlossen sind Ansprüche 
(1) wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, 

eine mitversicherte Person oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Ge-
brauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verur-
sachen oder für die sie als Halter oder Besitzer 
eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch 
genommen werden 

(2) wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, 
der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen 
und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden sowie wegen sonstiger Schäden durch 
Luft- oder Raumfahrzeuge aus  
- der Planung oder Konstruktion, Herstellung 

oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeu-
gen oder Teilen von Luft- oder Raumfahrzeu-
gen, soweit die Teile ersichtlich für den Bau 
von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Ein-
bau in Luft- oder Raumfahrzeugen bestimmt 
waren; 

- Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspek-
tion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an 

Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Tei-
len. 

(3) gegen den Versicherungsnehmer als Eigentü-
mer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer und Nutz-
nießer von Luftlandeplätzen. 

Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen 
an einem Luft-oder Raumfahrzeug ist kein Gebrauch 
im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Per-
sonen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und 
wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt 
wird. 

A1-7.16 Brennbare und explosible Stoffe 
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller 
Personen, die den Schaden durch bewusst geset-
zes-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang 
mit brennbaren oder explosiblen Stoffen verursacht 
haben. 
A1-2.3 findet keine Anwendung. 

A1-7.17 Entschädigung mit Strafcharakter                („pu-
nitive damages“) 
Ausgeschlossen sind Ansprüche auf Entschädigung 
mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder 
exemplary damages. 

A1-7.18 Französische („Garantie Décennale“) und gleich-
artige Bestimmungen 
Ausgeschlossen sind Ansprüche nach den Artikeln 
1792 ff. und den damit im Zusammenhang stehen-
den Regressansprüchen nach Artikel 1147 des fran-
zösischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmun-
gen anderer Länder. 

A1-7.19 Schäden im Zusammenhang mit der Übertragung 
elektronischer Daten 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 
aus dem Austausch, der Übermittlung und der Be-
reitstellung elektronischer Daten, soweit es sich han-
delt um Schäden aus 
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarma-

chung oder Veränderung von Daten, 
(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von 

Daten, 
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Daten-

austausch, 
(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informatio-

nen. 

A1-8 Veränderungen des versicherten Risikos      (Er-
höhungen und Erweiterungen) 
Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers 

A1-8.1 aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicher-
ten Risikos. 
Dies gilt nicht 
(1) für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von 

versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Was-
serfahrzeugen sowie 
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(2) für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder 
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen. 

A1-8.2 aus Erhöhungen des versicherten Risikos durch Än-
derung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvor-
schriften. In diesen Fällen ist der Versicherer berech-
tigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung ei-
ner Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündi-
gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in wel-
chem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis er-
langt hat. 

A1-9 Neu hinzukommende Risiken                                     
(Vorsorgeversicherung) 

A1-9.1 Im Umfang des bestehenden Vertrags ist die gesetz-
liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Ri-
siken, die nach Abschluss des Versicherungsver-
trags neu entstehen, sofort versichert. 

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auf-
forderung des Versicherers jedes neue Risiko inner-
halb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung 
kann auch mit der Prämienrechnung erfolgen. Unter-
lässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige An-
zeige, entfällt der Versicherungsschutz für das neue 
Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko 
angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer 
zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Ab-
schluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt 
hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch 
nicht verstrichen war. 
Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko 
eine angemessene Prämie zu verlangen. Kommt 
eine Einigung über die Höhe der Prämie innerhalb 
einer Frist von einem Monat nach Eingang der An-
zeige nicht zustande, entfällt der Versicherungs-
schutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen 
Entstehung. 

A1-9.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ih-
rer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von   A1-
9.1 Absatz 4 auf die im Versicherungsschein ge-
nannten Versicherungssummen für Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden begrenzt. 

A1-9.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für 
(1) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder 

Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, 
soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führer-
schein- oder Versicherungspflicht unterliegen; 

(2) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder 
Führen von Bahnen; 

(3) Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungs-
vorsorgepflicht unterliegen,  

(4) Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen werden 
und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versi-
cherungsverträgen zu versichern sind; 

(5) Risiken aus betrieblicher, beruflicher, dienstlicher 
und amtlicher Tätigkeit. 

 

Abschnitt A2 – Besondere Umweltrisiken 

Der Versicherungsschutz für Gewässerschäden      – 
abweichend von A1-6.3 – und für Schäden nach dem 
Umweltschadensgesetz (USchadG) besteht im Um-
fang von Abschnitt A1 und den folgenden Bedingun-
gen. 
Zur gesetzlichen Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts 
des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch 
Umwelteinwirkungen (Allgemeines Umweltrisiko) 
siehe A1-6.3. 

A2-1 Gewässerschäden 
A2-1.1 Umfang des Versicherungsschutzes 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare 
Folgen einer nachteiligen Veränderung der Wasser-
beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des 
Grundwassers (Gewässerschäden). Hierbei werden 
Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt. 

A2-1.2 Ausschlüsse  
A2-1.2.1 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Gewässer-

schäden 
- durch Einleiten oder Einbringen von gewässer-

schädlichen Stoffen in Gewässer oder durch 
sonstiges bewusstes Einwirken auf Gewässer. 

- Dies gilt auch, wenn die Einleitung oder Einwir-
kung zur Rettung anderer Rechtsgüter geboten 
ist. 

- durch betriebsbedingtes Abtropfen oder Ablaufen 
von Öl oder anderen Flüssigkeiten aus Tankver-
schlüssen, Betankungsanlagen oder aus maschi-
nellen Einrichtungen des Wasserfahrzeugs. 

A2-1.2.2 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller 
Personen, die den Schaden durch bewusstes Abwei-
chen von dem Gewässerschutz dienenden Geset-
zen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer 
gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfü-
gungen herbeigeführt haben. 
A1-2.3 findet keine Anwendung. 

A2-1.2.3 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, 
die nachweislich 
- auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen 

Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, General-
streik, illegalem Streik oder 

- unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder 
Maßnahmen 

 beruhen. 
Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, 
soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt ha-
ben. 

A2-2 Sanierung von Umweltschäden gemäß Umwelt-
schadensgesetz (USchadG) 
Ein Umweltschaden im Sinne des Umweltschadens-
gesetzes (USchadG) ist eine 
 (1) Schädigung von geschützten Arten und natürli-

chen Lebensräumen, 



 

 
TR-WspHV-1510, Stand 01.01.2022 Seite 10 von 15 

 

(2) Schädigung der Gewässer einschließlich Grund-
wasser, 

(3) Schädigung des Bodens. 
A2-2.1 Versichert sind – abweichend von A1-3.1 - den Ver-

sicherungsnehmer betreffende öffentlich-rechtliche 
Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umwelt-
schäden gemäß USchadG, soweit während der 
Wirksamkeit des Versicherungsvertrags 
- die schadenverursachenden Emissionen plötz-

lich, unfallartig und bestimmungswidrig in die 
Umwelt gelangt sind oder 

- die sonstige Schadenverursachung plötzlich, un-
fallartig und bestimmungswidrig erfolgt ist. 

 Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursa-
chung besteht Versicherungsschutz für Umweltschä-
den durch Lagerung, Verwendung oder anderen Um-
gang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließ-
lich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Kon-
struktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler die-
ser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht 
kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeit-
punkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach 
dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte 
erkannt werden können (Entwicklungsrisiko). 
Versichert sind darüber hinaus den Versicherungs-
nehmer betreffende Pflichten oder Ansprüche wegen 
Umweltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten, 
gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit 
diese Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses 
Vertrags erfasst sind. 

A2-2.2 Ausland 
 Versichert sind im Umfang von A1-6.5 die im Gel-

tungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) eintretenden Versicherungsfälle. 
Versichert sind insoweit auch die den Versicherungs-
nehmer betreffende Pflichten oder Ansprüche ge-
mäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-
Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprü-
che den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht über-
schreiten. 

A2-2.3 Ausschlüsse 
(1) Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche 

aller Personen, die den Schaden dadurch verur-
sacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, 
Verordnungen oder an den Versicherungsneh-
mer gerichteten behördlichen Anordnungen oder 
Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, ab-
weichen.  
A1-2.3 findet keine Anwendung. 

(2) Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche 
wegen Schäden  
(a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in 

Kauf genommene Einwirkungen auf die Um-
welt entstehen.  

(b) für die der Versicherungsnehmer aus einem 
anderen Versicherungsvertrag (z. B. Gewäs-
serschadenhaftpflichtversicherung) Versiche-
rungsschutz hat oder hätte erlangen können. 

A2-2.4 Die Versicherungssumme für Umweltschäden nach 
A2-2 beträgt je Versicherungsfall 3 Mio. Euro und 
stellt gleichzeitig die Höchstersatzleistung für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres dar. 

 

Abschnitt A3 – Forderungsausfallrisiko 

A3-1 Gegenstand der Forderungsausfalldeckung 
A3-1.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der 

Versicherungsnehmer oder eine gemäß A1-2 mitver-
sicherte Person während der Wirksamkeit der Versi-
cherung durch ein Wassersportfahrzeug eines Drit-
ten geschädigt wird (Versicherungsfall) unter folgen-
den Voraussetzungen: 
- Der wegen dieses Schadenereignisses in An-

spruch genommene Dritte kann seiner Scha-
densersatzverpflichtung ganz oder teilweise nicht 
nachkommen, weil die Zahlungs- oder Leistungs-
unfähigkeit des schadensersatzpflichtigen Dritten 
festgestellt worden ist und 

- Die Durchsetzung der Forderung gegen den Drit-
ten ist gescheitert. 

Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Per-
sonen-, Sach- oder daraus resultierenden Vermö-
gensschaden zur Folge hat und für den der Dritte 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen pri-
vatrechtlichen Inhalts zum Schadensersatz verpflich-
tet ist (schädigender Dritter). 
Abweichend von B3-3.2.3 beginnt die Anzeigepflicht 
für die Forderungsausfalldeckung erst,  wenn die 
Leistungsvoraussetzungen gemäß A3-2.1 und     A3-
2.2 erfüllt sind.  

A3-1.2 Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflichtig, 
in dem der schadensersatzpflichtige Dritte Versiche-
rungsschutz im Rahmen und Umfang der in Ab-
schnitt A1 geregelten Privat-Haftpflichtver-sicherung 
des Versicherungsnehmers hätte. Daher finden im 
Rahmen der Forderungsausfalldeckung für die Per-
son des Schädigers auch die Risikobeschreibungen 
und Ausschlüsse Anwendung, die für den Versiche-
rungsnehmer gelten. So besteht insbesondere kein 
Versicherungsschutz, wenn der Schädiger den 
Schaden im Rahmen seiner beruflichen oder ge-
werblichen Tätigkeit verursacht hat.  

A3-1.3 Für Personen- und Sachschäden besteht – abwei-
chend von A1-7.1 – Versicherungsschutz auch dann, 
wenn diese Schäden durch ein vorsätzliches Han-
deln des Schädigers entstanden sind. 

A3-2 Leistungsvoraussetzungen 
Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungs-
nehmer oder einer gemäß A1-2 mitversicherten Per-
son leistungspflichtig, wenn 
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A3-2.1 die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder 
einen vollstreckbaren Vergleich vor einem ordentli-
chen Gericht in der Bundesrepublik Deutschland 
oder einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, der Schweiz, Norwegens, Island und Liech-
tenstein festgestellt worden ist oder ein notarielles 
Schuldanerkenntnis des Schädigers vor einem Notar 
eines dieser Staaten erwirkt wurde.  
Anerkenntnis-, Versäumnisurteile und gerichtliche 
Vergleiche sowie vergleichbare Titel der vorgenann-
ten Länder binden den Versicherer nur, soweit der 
Anspruch auch ohne einen dieser Titel bestanden 
hätte 

A3-2.2 der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungsun-
fähig ist. Dies ist der Fall, wenn der Versicherungs-
nehmer oder eine mitversicherte Person nachweist, 
dass 
- eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befrie-

digung geführt hat 
- eine Zwangsvollstreckung aussichtslos er-

scheint, da der schadensersatzpflichtige Dritte in 
den letzten drei Jahren die eidesstattliche Versi-
cherung über seine Vermögensverhältnisse ab-
gegeben hat oder 

- ein gegen den schadensersatzpflichtigen Dritten 
durchgeführtes Insolvenzverfahren nicht zur vol-
len Befriedigung geführt hat oder ein solches Ver-
fahren mangels Masse abgelehnt wurde, 

und 
A3-2.3 an den Versicherer die Ansprüche gegen den scha-

densersatzpflichtigen Dritten in Höhe der Versiche-
rungsleistung abgetreten werden und die vollstreck-
bare Ausfertigung des Urteils oder Vergleichs ausge-
händigt wird. Der Versicherungsnehmer hat an der 
Umschreibung des Titels auf den Versicherer mitzu-
wirken. 

A3-3 Umfang der Forderungsausfalldeckung 
A3-3.1 Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titu-

lierten Forderung.  
A3-3.2 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei 

jedem Versicherungsfall auf die im Versicherungs-
schein vereinbarten Versicherungssummen be-
grenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige 
Personen erstreckt. 

A3-3.3 Dem schadensersatzpflichtigen Dritten stehen keine 
Rechte aus diesem Vertrag zu. 

A3-4 Räumlicher Geltungsbereich 
Versicherungsschutz besteht – abweichend von  A1-
6.5 – für Schadenereignisse, die in einem Mitglieds-
staat der Europäischen Union, der Schweiz, Norwe-
gen, Island oder Liechtenstein eintreten. 

A3-5 Besondere Ausschlüsse für das Forderungsaus-
fallrisiko 
Der Versicherer leistet keine Entschädigung für  

(1) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der 
Rechtsverfolgung (soweit nicht A3-6 einschlägig 
ist) 

(2) Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder 
vertraglichen Forderungsübergangs; 

(3) Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass be-
rechtigte Einwendungen oder begründete 
Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzeitig vorge-
bracht oder eingelegt wurden; 

(4) Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz 
- ein anderer Versicherer Leistungen zu erbrin-

gen hat (z. B. der Schadensversicherer des 
Versicherungsnehmers) oder 

- ein Sozialversicherungsträger oder Sozial-
leistungsträger Leistungen zu erbringen hat, 
auch nicht, soweit es sich um Rückgriffs-, Be-
teiligungsansprüche oder ähnliche von Drit-
ten handelt. 

A3-6 Rechtsschutzversicherung als Ergänzung zur 
Forderungsausfalldeckung 
Versicherer für diese Rechtschutzversicherung ist 
die: 

ARAG SE 
ARAG Platz 1 

40472 Düsseldorf 
Zur gerichtlichen Durchsetzung eines Schadener-
satzanspruches, für den im Rahmen der Forderungs-
ausfallversicherung gemäß A3-1 Versicherungs-
schutz besteht, leistet die ARAG SE Schadenersatz-
rechtsschutz gemäß den nachfolgenden Bedingun-
gen, wenn dies nicht durch eine anderweitig beste-
hende Rechtsschutzversicherung gedeckt ist (sub-
sidiäre Deckung).  
Versicherungsschutz besteht nur, sofern der Streit-
wert 2.500 Euro übersteigt. 
 

A3-6.1 Leistungsumfang 
A3-6.1.1 Der Versicherer trägt bei Eintritt eines Rechtsschutz-

falls die zur Rechtsverfolgung erforderlichen Kosten 
- eines für die versicherte Person tätigen Rechts-

anwaltes bis zur Höhe der gesetzlichen Vergü-
tung eines am Ort des zuständigen Gerichtes an-
sässigen Rechtsanwaltes, 

- des Gerichts einschließlich der Entschädigung 
für Zeugen und Sachverständige, die vom Ge-
richt herangezogen werden sowie die Kosten des 
Gerichtsvollziehers, 

- der Reisen der versicherten Person zu einem 
ausländischen Gericht, wenn ihr Erscheinen als 
Partei vorgeschrieben und zur Vermeidung von 
Rechtsnachteilen erforderlich ist, in Höhe von 
maximal 2.500 Euro pro Rechtsschutzfall, 

- die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner 
rechtlichen Interessen entstanden sind, soweit 
die versicherte Person zu deren Erstattung ver-
pflichtet ist, 
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- von bis zu drei Zwangsvollstreckungsmaßnah-
men je Vollstreckungstitel. 

A3-6.1.2 Bei Auslandsbezug sorgt der Versicherer für 
- die Übersetzung der für die Wahrnehmung der 

rechtlichen Interessen der versicherten Person 
notwendigen schriftlichen Unterlagen und trägt 
die dabei anfallenden Kosten, 

- die Bestellung eines für die Wahrnehmung der 
rechtlichen Interessen der versicherten Person 
erforderlichen Dolmetschers und trägt die für 
dessen Tätigkeit entstehenden Kosten. 

Die Versicherungssumme je Rechtsschutzfall be-
trägt höchstens 1 Mio. Euro. Zahlungen für den Ver-
sicherungsnehmer und mitversicherte Personen auf-
grund desselben Rechtsschutzfalls werden hierbei 
zusammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen 
aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich 
und ursächlich zusammenhängen. 

A3-6.1.3 Der Versicherer trägt nicht 
- Kosten, die bei einer einverständlichen Erledi-

gung durch Vergleich nicht dem Verhältnis des 
vom Versicherungsnehmer angestrebten Ergeb-
nisses zum erzielten Ergebnis entsprechen, es 
sei denn, dass eine hiervon abweichende Kos-
tenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist, 

- Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaß-
nahmen, die später als ein Jahr nach Rechtskraft 
des Vollstreckungstitels eingeleitet werden. 

A3-6.2 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 
Kein Versicherungsschutz besteht für die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen 
(1) in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Ur-

heber-, Marken-, Domain-, Geschmacksmuster-, 
Gebrauchsmuster-rechten oder sonstigen Rech-
ten aus geistigem Eigentum, 

(2) in ursächlichem Zusammenhang mit 
- Spiel- oder Wettverträgen, Termin- oder ver-

gleichbaren Spekulationsgeschäften sowie 
Gewinnzusagen, 

- dem Ankauf, der Veräußerung, der Verwal-
tung und der Finanzierung von Wertpapieren 
(z. B. Aktien, Rentenwerte, Fondsanteile), 
Wertrechten, die Wertpapieren gleichstehen 
(z. B. Schuldverschreibungen, auch solche 
der öffentlichen Hand) Beteiligungen (z. B. an 
Kapitalanlagemodellen, stillen Gesellschaf-
ten, Genossenschaften), 

(3) vor Verfassungsgerichten, supranationalen oder 
internationalen Gerichten. 

A3-6.3 Verhalten nach Eintritt des Rechtsschutzfalls 
A3-6.3.1 Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des 

Versicherungsnehmers nach Eintritt eines Rechts-
schutzfalls erforderlich, hat er 
(a) dem Versicherer den Rechtsschutzfall unverzüg-

lich – ggf. auch mündlich oder telefonisch – an-
zuzeigen; 

(b) den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß 
über sämtliche Umstände des Rechtsschutzfalls 
zu unterrichten, sowie Beweismittel anzugeben 
und Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu 
stellen; 

(c) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträch-
tigt werden, 
c1 Kosten auslösende Maßnahmen mit dem 

Versicherer abzustimmen, insbesondere vor 
der Erhebung und Abwehr von Klagen sowie 
vor der Einlegung von Rechtsmitteln die Zu-
stimmung des Versicherers einzuholen; 

c2 für die Minderung des Schadens im Sinne des 
§ 82 VVG (Versicherungsvertragsgesetz) zu 
sorgen. Dies bedeutet, dass die Rechtsverfol-
gungskosten so gering wie möglich gehalten 
werden sollen. Von mehreren möglichen Vor-
gehensweisen hat der Versicherungsnehmer 
die kostengünstigste zu wählen, indem er z. 
B. (Aufzählung nicht abschließend): 
- nicht zwei oder mehr Prozesse führt, 

wenn das Ziel kostengünstiger mit einem 
Prozess erreicht werden kann (z. B. Bün-
delung von Ansprüchen oder Inanspruch-
nahme von Gesamtschuldnern als Streit-
genossen, Erweiterung einer Klage statt 
gesonderter Klageerhebung), 

- auf (zusätzliche) Klageanträge verzichtet, 
die in der aktuellen Situation nicht oder 
noch nicht notwendig sind, 

- vor Klageerhebung die Rechtskraft eines 
anderen gerichtlichen Verfahrens abwar-
tet, das tatsächliche oder rechtliche Be-
deutung für den beabsichtigten Rechts-
streit haben kann, 

- vorab nur einen angemessenen Teil der 
Ansprüche einklagt und die etwa nötige 
gerichtliche Geltendmachung der restli-
chen Ansprüche bis zur Rechtskraft der 
Entscheidung über die Teilansprüche zu-
rückstellt, 

- in allen Angelegenheiten, in denen nur 
eine kurze Frist zur Erhebung von Klagen 
oder zur Einlegung von Rechtsbehelfen 
zur Verfügung steht, dem Rechtsanwalt 
einen unbedingten Prozessauftrag zu er-
teilen, der auch vorgerichtliche Tätigkei-
ten mit umfasst. 

Der Versicherungsnehmer hat zur Minderung des 
Schadens Weisungen des Versicherers einzuholen 
und zu befolgen. Er hat den Rechtsanwalt entspre-
chend der Weisung zu beauftragen. 

A3-6.3.2 Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den 
Rechtsschutzfall bestehenden Versicherungsschut-
zes. Ergreift der Versicherungsnehmer Maßnahmen 
zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, be-
vor der Versicherer den Umfang des Rechtsschutzes 
bestätigt und entstehen durch solche Maßnahmen 
Kosten, trägt der Versicherer nur die Kosten, die er 
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bei einer Rechtsschutzbestätigung vor Einleitung 
dieser Maßnahmen zu tragen hätte. 

A3-6.3.3 Der Versicherungsnehmer kann den zu beauftragen-
den Rechtsanwalt aus dem Kreis der Rechtsanwälte 
auswählen, deren Vergütung der Versicherer nach 
A3-6.1 trägt. Der Versicherer wählt den Rechtsan-
walt aus, 
(1) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt; 
(2) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechts-

anwalt benennt und dem Versicherer die alsbal-
dige Beauftragung eines Rechtsanwaltes not-
wendig erscheint. 

A3-6.3.4 Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt 
nicht bereits selbst beauftragt hat, wird dieser von 
dem Versicherer im Namen des Versicherungsneh-
mers beauftragt. Für die Tätigkeit des Rechtsanwal-
tes ist der Versicherer nicht verantwortlich. 

A3-6.3.5 Der Versicherungsnehmer hat 
(1) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen be-

auftragten Rechtsanwalt vollständig und wahr-
heitsgemäß zu unterrichten, ihm die Beweismittel 
anzugeben, die möglichen Auskünfte zu erteilen 
und die notwendigen Unterlagen zu beschaffen; 

(2) dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über 
den Stand der Angelegenheit zu geben. 

A3-6.3.6 Wird eine der in den Absätzen A3-6.3.1 oder       A3-
6.3.5 genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, 
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versiche-
rungsschutz.  
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit 
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in ei-
nem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kür-
zen. Der vollständige oder teilweise Wegfall des Ver-
sicherungsschutzes hat bei der Verletzung einer 
nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraus-
setzung, dass der Versicherer den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Weist der Versi-
cherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang der dem Versiche-
rer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegen-
heit arglistig verletzt hat. 

A3-6.3.7 Der Versicherungsnehmer muss sich bei der Erfül-
lung seiner Obliegenheiten die Kenntnis und das 
Verhalten des von ihm beauftragten Rechtsanwalts 
zurechnen lassen, sofern dieser die Abwicklung des 
Rechtsschutzfalls gegenüber dem Versicherer über-
nimmt. 

A3-6.3.8 Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur 
mit schriftlichem Einverständnis des Versicherers 
abgetreten werden. 

A3-6.3.7 Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen an-
dere auf Erstattung von Kosten, die der Versicherer 
getragen hat, gehen mit ihrer Entstehung auf diesen 
über. Soweit ihm bereits Kosten erstattet wurden, 
sind diese an den Versicherer zurückzuzahlen. 
Ist eine Kostenerstattung noch nicht erfolgt, hat der 
Versicherungsnehmer die für die Geltendmachung 
der Ansprüche notwendigen Unterlagen dem Versi-
cherer auszuhändigen und bei dessen Maßnahmen 
gegen die anderen auf Verlangen mitzuwirken.  
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegen-
heit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung inso-
weit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Er-
satz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Be-
weislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrläs-
sigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

A3-6.4 Stichentscheid 
A3-6.4.1 Die ARAG kann den Rechtsschutz ablehnen, wenn 

ihrer Auffassung nach die Wahrnehmung der rechtli-
chen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Er-
folg hat oder die Wahrnehmung der rechtlichen Inte-
ressen mutwillig ist. 
Mutwilligkeit liegt dann vor, wenn der durch die 
Wahrnehmung der rechtlichen Interessen voraus-
sichtlich entstehende Kostenaufwand unter Berück-
sichtigung der berechtigten Belange der Versicher-
tengemeinschaft in einem groben Missverhältnis 
zum angestrebten Erfolg steht. 
Die Ablehnung ist dem Versicherungsnehmer in die-
sen Fällen unverzüglich unter Angabe der Gründe 
schriftlich mitzuteilen. 

A3-6.4.2 Hat die ARAG ihre Leistungspflicht gemäß A3-6.4.1 
verneint und stimmt der Versicherungsnehmer der 
Auffassung der ARAG nicht zu, kann er den für ihn 
tätigen oder noch zu beauftragenden Rechtsanwalt 
auf Kosten der ARAG veranlassen, dieser gegen-
über eine begründete Stellungnahme abzugeben, ob 
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in einem 
angemessenen Verhältnis zum angestrebten Erfolg 
steht und hinreichende Aussicht auf Erfolg ver-
spricht.  
Die Entscheidung ist für beide Teile bindend, es sei 
denn, dass sie offenbar von der wirklichen Sach- und 
Rechtslage erheblich abweicht. 

A3-6.4.3 Die ARAG kann dem Versicherungsnehmer eine 
Frist von mindestens einem Monat setzen, binnen 
der der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt 
vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage 
zu unterrichten und die Beweismittel anzugeben hat, 
damit diese die Stellungnahme gemäß A3-6.4.2 ab-
geben kann.  
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 Kommt der Versicherungsnehmer dieser Verpflich-
tung nicht innerhalb der von der ARAG gesetzten 
Frist nach, entfällt der Versicherungsschutz. Die 
ARAG ist verpflichtet, den Versicherungsnehmer 
ausdrücklich auf die mit dem Fristablauf verbundene 
Rechtsfolge hinzuweisen. 

 

Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A 

A(GB)-1 Abtretungsverbot 
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgülti-
gen Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers 
weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Ab-
tretung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 

A(GB)-2 Veränderungen des versicherten Risikos und 
Auswirkung auf die Prämie (Prämienregulierung) 

A(GB)-2.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung 
mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versi-
cherten Risikos gegenüber den früheren Angaben 
eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch 
durch einen Hinweis auf der Prämienrechnung erfol-
gen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Aufforderung zu machen und auf 
Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrich-
tigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann 
dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertrags-
strafe in dreifacher Höhe des festgestellten Prämien-
unterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Un-
richtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft. 

A(GB)-2.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versiche-
rungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird 
die Prämie ab dem Zeitpunkt der Veränderung be-
richtigt (Prämienregulierung), beim Wegfall versi-
cherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des 
Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Die ver-
traglich vereinbarte Mindestprämie darf dadurch 
nicht unterschritten werden. Alle entsprechend 
A(GB)-3.1 nach dem Versicherungsabschluss einge-
tretenen Erhöhungen und Ermäßigungen der Min-
destprämie werden berücksichtigt. 

A(GB)-2.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzei-
tige Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeit-
raum, für den die Angaben zu machen waren, eine 
Nachzahlung in Höhe der für diesen Zeitraum bereits 
in Rechnung gestellten Prämie verlangen. Werden 
die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Prä-
mienregulierung statt. Eine vom Versicherungsneh-
mer zu viel gezahlte Prämie wird nur zurückerstattet, 
wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach 
Zugang der Mitteilung der erhöhten Prämie erfolgten. 

A(GB)-2.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch An-
wendung auf Versicherungen mit Prämienvoraus-
zahlung für mehrere Jahre. 

A(GB)-3 Prämienangleichung und Kündigungsrecht nach 
Prämienangleichung 

A(GB)-3.1 Die Versicherungsprämien unterliegen der Prämi-
enangleichung. Soweit die Prämien nach Lohn-, 

Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findet 
keine Prämienangleichung statt. Mindestprämien un-
terliegen unabhängig von der Art der Prämienbe-
rechnung der Prämienangleichung. 

A(GB)-3.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit 
Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Prämien, um 
welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalender-
jahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller 
zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung 
zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorver-
gangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den er-
mittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedri-
gere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab.  

 Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die spezi-
ell durch den einzelnen Versicherungsfall veranlass-
ten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe 
der Versicherungsleistungen. 

 Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalender-
jahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten 
Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im 
gleichen Zeitraum neu angemeldeten Versiche-
rungsfälle. 

A(GB)-3.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berech-
tigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, die  
Folgejahresprämie um den sich aus A(GB)-3.2 erge-
benden Prozentsatz zu verändern (Prämienanglei-
chung). Die veränderte Folgejahresprämie wird dem 
Versicherungsnehmer mit der nächsten Prämien-
rechnung bekannt gegeben. 
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen 
des Versicherers in jedem der letzten fünf Kalender-
jahre um einen geringeren Prozentsatz als denjeni-
gen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese 
Jahre nach A(GB)-3.2 ermittelt hat, so darf der Ver-
sicherer die Folgejahresprämie nur um den Prozent-
satz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner 
Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseige-
nen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese 
Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich 
nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde. 

A(GB)-3.4 Liegt die Veränderung nach A(GB)-3.2 oder A(GB)-
3.3 unter 5 Prozent entfällt eine Prämienanglei-
chung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgen-
den Jahren zu berücksichtigen. 

A(GB)-3.5 Erhöht sich die Prämie aufgrund der Prämienan-
gleichung gemäß A(GB)-3.3, ohne dass sich der Um-
fang des Versicherungsschutzes ändert, kann der 
Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens 
jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Prä-
mienerhöhung wirksam werden sollte.  

 Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der 
Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die 
Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätes-
tens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Prä-
mienerhöhung zugehen. 

 Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet 
kein Kündigungsrecht. 
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A(GB)-4Schiedsgerichtsvereinbarungen                            
(gilt nicht für private Haftpflichtrisiken)  
Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor 
Eintritt eines Versicherungsfalls beeinträchtigt den 
Versicherungsschutz nicht, wenn das Schiedsgericht 
folgenden Mindestanforderungen entspricht: 
Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei 
Schiedsrichtern. Der Vorsitzende muss Jurist sein 
und soll die Befähigung zum Richteramt haben. Ha-
ben die Parteien ihren Firmensitz in verschiedenen 
Ländern, darf er keinem Land der Parteien angehö-
ren. 
Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem 
Recht und nicht lediglich nach billigem Ermessen 
(ausgenommen im Falle eines Vergleichs, sofern 
dem Versicherer die Mitwirkung am Verfahren er-
möglicht wurde). Das anzuwendende materielle 
Recht muss bei Abschluss der Schieds-gerichtsver-
einbarung festgelegt sein. 
Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und 
begründet. In seiner Begründung sind die die Ent-
scheidung tragenden Rechtsnormen anzugeben. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Ver-
sicherer die Einleitung von Schiedsgerichts-verfah-
ren unverzüglich anzuzeigen und dem Versicherer 
die Mitwirkung am Schiedsgerichtsverfahren ent-
sprechend der Mitwirkung des Versicherers an Ver-
fahren des ordentlichen Rechtsweges zu ermögli-
chen. Hinsichtlich der Auswahl des vom Versiche-
rungsnehmer zu benennenden Schiedsrichters ist 
dem Versicherer eine entscheidende Mitwirkung ein-
zuräumen. 

A(GB)-5 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie 
mit uns einmal nicht zufrieden sind? 

Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht zufrieden 
sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu 
dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, 
stehen Ihnen insbesondere die nachfolgende Be-
schwerdemöglichkeiten offen. 
Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag on-
line (z. B. über eine Webseite oder E-Mail) abge-
schlossen haben, können Sie sich mit Ihrer Be-
schwerde auch online an die Plattform www.ec.eu-
ropa.eu/consumers/odr wenden. Ihre Be-
schwerde wird von dort an die zuständige außer-
gerichtliche Streitschlichtungsstelle weiter geleitet. 
 
Versicherungsaufsicht 
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden 
oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der 
Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an 
die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versi-
cherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht 
der Bundeanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht. Die derzeitigen Kontaktdaten sind: 
 
 
 
 
 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht  
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
E-Mail: poststelle@bafin.de 
Internet: www.bafin.de 
Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schieds-
stelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich 
entscheiden kann.  
 
Rechtsweg 
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechts-
weg zu beschreiten. 
 
Unser Beschwerdemanagement 
Unabhängig hiervon können Sie sich jederzeit 
auch an uns wenden. Unsere interne Beschwerde-
stelle steht Ihnen hierzu zur Verfügung. Sie errei-
chen diese derzeit wie folgt: 
Helvetia Versicherungen 
- Zentrale Beschwerdestelle - 
Berliner Str. 56-58 
60311 Frankfurt a.M. 
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